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Zusammenfassende Erklärung gemäß § 10 a BauGB  

zum Aufhebungsbebauungsplan „Steinanger“ 

 

 

 

Die nachfolgende zusammenfassende Erklärung beschreibt die Art und Weise, wie die 

Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung bei dem 

Aufhebungsbebauungsplanes „Steinanger“ berücksichtigt wurden. Zudem wird erklärt, aus 

welchen Gründen der Plan nach Abwägung mit den geprüften anderweitigen 

Planungsalternativen gewählt wurde.  

 

 

 

1. Anlass und Ziele der Planung, Schutzgüter, Eingriffsregelung und Umweltprüfung 

 

Der Urplan des Bebauungsplanes „Steinanger“ war seit 06.05.1976 mit der Bebauungsplanänderung  

seit 16.01.1987 sowie die 2. Bebauungsplanänderung seit 07.02.1991 rechtsgültig.  
 

Der Geltungsbereich des Urplan mit 1. und 2. Bebauungsplanänderung war, bis auf eine 

Bauparzelle bebaut. Durch die Aufhebung der Bebauungspläne können künftig Neu-, Um-, An- 

oder Ausbaumaßnahmen grundsätzlich flexibler realisiert werden. Darüber hinaus ist bei großen 

Bauparzellen eine Nachverdichtung möglich.  

 

Zukünftig werden Bauanträge nach § 34 BauGB beurteilt. Nach § 34 Abs. 1 BauGB ist ein 

Vorhaben innerhalb im Zusammenhang bebauter Bereiche zulässig, wenn sich dieses nach Art 

und Maß der baulichen Nutzung, der Bauweise und der Grundstücksfläche, die überbaut werden 

soll, in die Eigenart der näheren Umgebung einfügt und die Erschließung gesichert ist. Zudem 

sind die Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse zu wahren. Die Eigentümer 

erhalten durch den Aufhebungsbebauungsplan mehr Baurecht. 

 

Durch die Aufhebung des Bebauungsplans ergaben sich keine wesentlichen Beeinträchtigungen 

auf die Schutzgüter. 

 

Im Plangebiet fand planungsrechtlich kein Eingriff in Natur und Landschaft statt. Auf eine 

Umweltprüfung (§ 13 Abs. 3 und § 2 Abs. 4 BauGB) wurde verzichtet. 
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2. Der Einleitungsbeschluss wurde am 22.08.2025 bekannt gemacht. 

 

 

3. Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung 

 

a) Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 2 BauGB 

 

Im Rahmen der öffentlichen Auslegung vom 29.08.2025 bis 29.09.2025 gingen keine 

Stellungnahmen ein.  

 

d) Beteiligung der Behörden gem. § 4 Abs. 2 BauGB  

 

Im Rahmen der Beteiligung der Behörden/TÖB vom 29.08.2025 bis 29.09.2025 haben sieben 
Fachstellen geantwortet, dass keine Einwendungen, Anregungen und Bedenken vorgebracht 
werden. 
 
 

Der Aufhebungsbebauungsplan „Steinanger“ (Urplan mit 1. und 2. Bebauungsplanänderung) 

wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 01.10.2025 als Satzung beschlossen.  

 

 

4. Abwägung alternativer Planungsmöglichkeiten innerhalb des Geltungsbereichs 

 

Da es sich bei der vorliegenden Planung um eine Bebauungsplanaufhebung handelt, ist eine 

Prüfung von alternativen Planungsmöglichkeiten überflüssig. 

 

 

 

 

 

 

 

Erstellt: 

Mistelbach, den 02.10.2025 

 

VG Mistelbach 

Bauamt 

Kanzleistr. 3 

95511 Mistelbach 
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